
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 22. Juni 2020 findet um 19:00 Uhr im Probelokal im Obergeschoss des 
Feuerwehrhauses, Dorfplatz 1 in Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Bitte 
benutzen Sie als Gäste den Eingang des Feuerwehrhauses und achten Sie darauf die 
Mindesabstände nach der Corona-VO von 1,5 m einzuhalten sowie beim Betreten und beim 
Verlassen des Gebäudes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauanträge 

 
a) Errichtung einer Außentreppe  

   Winzerkellerweg 2, Flst. Nr. 7302 
 

 b) Ausbau eines Schopfs zu Wohnraum 
Obere Matt 1, Flst. Nr. 1263/1 

 
 

c) Teilabbruch des Bestandsgebäudes und Neubau eines Doppelhauses 
 Bühlweg 12, Flst. Nr. 7021 

 
 

3. Dritte Änderung des Bebauungsplans Allmendgrün 
Satzungsbeschluss 
 

4. Annahme von Spenden 
 

5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

6. Verschiedenes / Mitteilungen   
                 

7. Wünsche und Anträge 
 

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. Juni 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP  
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 07/2020 
 
Bauvorhaben: Errichtung einer Außentreppe  
 
 
Baugrundstück: Winzerkellerweg 2, Flst. Nr. 7302 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Im Lindle 2013“ (§ 30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt eine Außentreppe als Wendeltreppe an der Nordseite zu errichten. 
 
Eine erste Prüfung ergab, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten sind. Dies lässt sich jedoch durch 
die Übernahme einer Baulast durch den Nachbar lösen. Dies ist jedoch durch die Baurechtsbehörde 
des Landratsamtes zu prüfen. 
 
Denn das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans „Im Lindle 2013“. Es handelt sich somit 
um ein § 30 BauGB-Vorhaben, das vom Gemeinderat ungeachtet der bauordnungsrechtlichen Vorga-
ben lediglich zur Kenntnis zu nehmen ist.  
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat nimmt das Vorhaben zur Kenntnis 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. Juni 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2b 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 08/2020 
 
Bauvorhaben: Ausbau Schopf zu Wohnraum 
 
 
Baugrundstück: Obere Matt 1, Flst. Nr. 1263/1 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Obere Matt“ (§ 30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt den Ausbau eines Schopfes zur Erweiterung der Wohnfläche. 
 
Der Ausbau beschränkt sich im Wesentlichen auf das Erdgeschoss. Dort wird zum 1988 im Schopf 
eingebauten Zimmer ein zusätzlicher Raum mit Dusche und WC geschaffen. Die Kubatur bleibt beste-
hen. 
 
Denn das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans „Obere Matt“. Es handelt sich somit um 
ein § 30 BauGB-Vorhaben.  
 
Die Unterlagen sind bis zum Montagabend lediglich per Mail eingegangen. Der Bauantrag wird aller-
dings nur unter der Voraussetzung des rechtzeitigen Eingangs der Originalanträge bis zum Sitzungstag 
behandelt werden. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde 
keine Bedenken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 

 

 

  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. Juni 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2c 
 

 
 

 

Bauanträge an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 09/2020 +10/2020 
 
Bauvorhaben: Teilabbruch Bestandsgebäude und Neubau eines Doppelhauses 
 
 
Baugrundstück: Bühlweg 12, Flst. Nr. 7021 
 
 
Lage: im unbeplanten Innenbereich; 34 BauGB 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt den Teilabbruch Bestandsgebäude und Neubau eines Doppelhauses. 
 
Das alte Wohnhaus des Anwesens Bühlweg 12 wird bis zur Oberkante des Kellers abgerissen und mit 
ähnichem Grundriss ein Doppelhaus neu errichtet. 
 
Das Grundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich, sodass das Vorhaben sich nach § 34 
BauGB also nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einzufü-
gen hat. Dies trifft nach Auffassung der Verwaltung zu.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Gegen die Bauvorhaben (09/2020 und 10/2020) bestehen aus planungsrechtlicher Sicht sei-
tens der Gemeinde keine Bedenken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird er-
teilt. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
22. Juni 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 
 

Dritte Änderung des Bebauungsplans Allmendgrün 
 

Satzungsbeschluss 
  
 

 
Sachverhalt 
 
Nachdem der Gemeinde ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Allmendgrün“ 
vorlag, wurde in der Sitzung am 22. Juli 2019 der Aufstellungsbeschluss zur dritten Ände-
rung des Bebauungsplans „Allmendgrün“ gefasst. Hintergrund ist das Anliegen der Schäfer 
Kunststofftechnik GmbH ein weiteres Stockwerk auf das unternehmenseigene Fabrikge-
bäude (FlSt.Nr. 6190/9) aufzustocken.  
 
Desweiteren soll die Fläche nordöstlich (siehe Anlage 1) des Flurstückes 6190/9 (Schäfer 
Kunststofftechnik GmbH), die auf Flurstück 6190 liegt und derzeit als Grünfläche ausgewie-
sen ist (Anlage 2), in Gewerbefläche umgewandelt werden. Eigentümer dieses Flurstücks 
ist die Gemeinde. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung neuer Gewerbefläche. 
 
In seiner Sitzung am 18. Mai 2020 hat der Gemeinderat die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung nach § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 7. Januar bis 6. Februar 2020 
eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gegeneinander und untereinander abgewogen und Beschluss darüber 
gefasst. Der Bodenschutzklausel gem. § 1 a BauGB wurde besondere Beachtung ge-
schenkt. 
 
Die Satzung kann daher beschlossen werden.  
 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

…………………………………. 
 
 
 
 

Notizen 
 

 

 
 
 
 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
  



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

5  

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. Juni 2020 

bearbeitet von: 
Verena Berger  

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 4 

 
 

Annahme von Spenden 
 

 
 

Sachverhalt 

 
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat über die Annahme 
von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
- Die Volksbank in der Ortenau hat der Von-Berckholtz-Schule einen Betrag in Höhe von 428,40 € 
für die Beschaffung von zwei Hochbeeten für das Projekt „Rund um die Erdbeere“ gespendet. 
 
- Sachspende eines Bürgers für die Sanierung eines historischen Holzkreuzes im Wert von  
214,20 €.  
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Geld-/ und Sachspende werden angenommen.  
 

 

 

 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


